
 
Auszug aus der Niederschrift 

 
über die Sitzung des Kreisausschusses 

des Landkreises Amberg-Sulzbach 
 

vom 02.12.2019 
 

im König-Ruprecht-Saal des Landratsamtes Amberg-Sulzbach in Amberg 
 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 
A) Öffentlicher Teil  
 

1. Änderung der Kreisverordnung über den Schutz von Landschaftsteilen im (ehemaligen) 
Landkreis Sulzbach-Rosenberg vom 28. August 1970 (KABl Nr. 32), zuletzt geändert durch 
Verordnung des Landkreises Amberg-Sulzbach vom 10. April 2017 (KABl Nr. 8/2017) im 
Gemeindebereich des Marktes Königstein; 
Herausnahme von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet 
 

2. Besetzung des Jugendhilfeausschusses; 
Änderung bei den beratenden Mitgliedern 
 

3. Besetzung des Jugendhilfeausschusses; 
Änderung bei den beratenden Mitgliedern 
 

4. Richtlinien über die Vergabe von Jugendfördermitteln – Änderung 
 

5. Förderung von Baumaßnahmen für Jugendeinrichtungen im Landkreis Amberg-Sulzbach; 
Vergabe von Zuschüssen 
 

6. IT-Ausstattung der kreiseigenen Schulen; 
Anträge für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus auf der Grundlage der Verwaltungsvereinba-
rung „Digitalpakt Schule 2019 bis 2024“ 
- Budgets für das digitale Klassenzimmer, 
- Budgets für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen 
 

7. Feststellung 
- der Jahresrechnung des Landkreises Amberg-Sulzbach für das Jahr 2016, 
- der Jahresabschlüsse der Sondervermögen St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg 

und St. Johannes Klinik Auerbach für das Jahr 2016 (Art. 88 Abs. 3 LKrO) 
 

8. Entlastung für  
- die Jahresrechnung des Landkreises Amberg-Sulzbach für das Jahr 2016, 
- die Jahresabschlüsse der Sondervermögen St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg 

und St. Johannes Klinik Auerbach für das Jahr 2016 (Art. 88 Abs. 3 LKrO) 
 

9. Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in Privatrechtsform ge-
mäß Art. 82 Abs. 3 LKrO 
 

10. Anfragen, Verschiedenes 
 
 
B) Nichtöffentlicher Teil  
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Beschlüsse 

 

 

37. Änderung der Kreisverordnung über den Schutz von Landschaftsteilen im (ehemaligen) 
 Landkreis Sulzbach-Rosenberg vom 28. August 1970 (KABl Nr. 32), zuletzt geändert durch 
 Verordnung des Landkreises Amberg-Sulzbach vom 10. April 2017 (KABl Nr. 8/2017) im 
 Gemeindebereich des Marktes Königstein; 
 Herausnahme von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet  

 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Der Kreisausschuss schlägt dem Kreistag vor, wie folgt zu beschließen: 

 

Die Änderung der Kreisverordnung über den Schutz von Landschaftsteilen im (ehemaligen) 

Landkreis Sulzbach-Rosenberg vom 28. August 1970 (KABl Nr. 32), zuletzt geändert durch Ver-

ordnung des Landkreises Amberg-Sulzbach vom 10. April 2017 (KABl Nr. 8/2017) über die Her-

ausnahme von Flächen aus dem geschütztem Landschaftsbestandteil „Sackdillinger – Krotten-

seer Forst“ im Geltungsbereich der Marktgemeinde Königstein wird entsprechend dem beiliegen-

den, von der Verwaltung vorgelegten Entwurf beschlossen: 

 

§ 1 

Änderung der Verordnung 

Sackdillinger – Krottenseer - Forst 

 

(1) 

Aus dem Geltungsbereich der Verordnung werden beim geschützten Landschaftsteil „Sackdillin-

ger – Krottenseer - Forst“ (§ 1 Abs. I Nr. 14 der Landschaftsschutzgebietsverordnung) Flächen 

im Gemeindegebiet des Marktes Königstein entsprechend der als Anlage 1 beigefügten Karte im 

Maßstab M 1:5.000 sowie als Anlage 2 beigefügten Karte im Maßstab M 1:25.000, die Bestand-

teil dieser Verordnung sind, herausgenommen. Es gilt die Außenkante der Abgrenzungslinie. 

 

Die beigefügte Karte ersetzt bezüglich der herausgenommenen Flächen für das Schutzgebiet 

„Sackdillinger – Krottenseer - Forst“ die in § 1 Abs. I Satz 1 genannte Flurkarte M 1:25.000. 

 

(2) 

Die herauszunehmenden Flächen umfassen den Geltungsbereich des geplanten Baugebietes 

„Am Weihergarten“ innerhalb des Ortsbereiches von Königstein. Eingegrenzt werden die heraus-

zunehmenden Flächen durch den „Lohweg“ im östlichen Bereich, der „Auerbacher Straße“ im 

südöstlichen Bereich, dem „Marktplatz“ im südlichen Bereich sowie dem „Hinteren Marktplatz“ 

und der „Neuhauser Straße“ im südwestlichen Bereich. Nördlich wird der Herausnahmebereich 

durch die Fl-Nrn. 1156 der Gemarkung Königstein begrenzt.  
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38. Besetzung des Jugendhilfeausschusses; 
 Änderung bei den beratenden Mitgliedern 

 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, wie folgt zu beschließen: 

 

Als stellvertretendes beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses wird für den Bereich der 

Richter Herr Richter am Amtsgericht Markus Sand bestellt. 

 

 

39. Besetzung des Jugendhilfeausschusses; 
 Änderung bei den beratenden Mitgliedern 

 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, wie folgt zu beschließen: 

 

Als stellvertretendes beratendes Mitglied wird für den Bereich der Leitung der Verwaltung des 

Jugendamts Frau Diplom-Pädagogin (Univ.) Sabine Schröther bestellt. 

 

 

40. Richtlinien über die Vergabe von Jugendfördermitteln - Änderung 
 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Dem Kreisausschuss wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 

 

Die Richtlinien des Landkreises Amberg-Sulzbach über die Vergabe von Jugendfördermitteln 

werden wie im Entwurf vorgelegt mit Wirkung vom 01.01.20 neu gefasst. 

 

 

41. Förderung von Baumaßnahmen für Jugendeinrichtungen im Landkreis Amberg-Sulzbach; 
 Vergabe von Zuschüssen 

 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Der Landkreis Amberg-Sulzbach gewährt zur Förderung von Baumaßnahmen für Jugendeinrich-

tungen im Landkreis Amberg-Sulzbach Zuschüsse gemäß beiliegender Aufstellung in Höhe von 

insgesamt 16.818,82 Euro. 
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42. IT-Ausstattung der kreiseigenen Schulen; 
 Anträge für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen 
 Staatsministeriums für Unterricht und Kultus auf der Grundlage der Verwaltungsvereinba-
 rung „Digitalpakt Schule 2019 bis 2024“ 

– Budgets für das digitale Klassenzimmer, 
– Budgets für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen 
 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Der Kreisausschuss beauftragt die Verwaltung, die für das Förderprogramm des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schu-

len (dBIR) erforderlichen Förderanträge bei der Regierung der Oberpfalz einzureichen und die für 

die Umsetzung des Förderprogrammes in den Jahren 2020 bis 2024 erforderlichen Haushaltsan-

sätze zur Deckung der im Vorlagebericht beschriebenen Kosten in den Einnahmen und den Aus-

gaben der jeweiligen Haushaltsplänen des Landkreises Amberg-Sulzbach zu veranschlagen. 

 

Ferner wird Herr Landrat Richard Reisinger ermächtigt, die für die Anschaffung der im Rahmen 

der Förderprogramme förderfähigen Beschaffungen erforderlichen Verträge abzuschließen. 

 

 

43. Feststellung 
– der Jahresrechnung des Landkreises Amberg-Sulzbach für das Jahr 2016, 
– der Jahresabschlüsse der Sondervermögen St. Anna Krankenhaus Sulzbach- 
 Rosenberg und St. Johannes Klinik Auerbach für das Jahr 2016 (Art. 88 Abs. 3 LKrO) 
 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Dem Kreistag wird folgender Beschluss empfohlen: 

 

Die Jahresrechnung des Landkreises Amberg-Sulzbach für das Jahr 2016 und die Jahresab-

schlüsse der Sondervermögen St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg und St. Johannes 

Klinik Auerbach für das Jahr 2016 werden gemäß Art. 88 Abs. 3 LKrO festgestellt und zum Be-

standteil der Sitzungsniederschrift erklärt. 

 

 

44. Entlastung für  
– die Jahresrechnung des Landkreises Amberg-Sulzbach für das Jahr 2016, 
– die Jahresabschlüsse der Sondervermögen St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg 
 und St. Johannes Klinik Auerbach für das Jahr 2016 (Art. 88 Abs. 3 LKrO) 
 

Landrat Richard Reisinger übergab den Sitzungsvorsitz wegen persönlicher Beteiligung nach Art. 

43 LKrO an stellv. Landrat Hans Kummert. 

 

Beschluss mit allen Stimmen: 
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Dem Kreistag wird folgender Beschluss empfohlen: 

 

Der Kreistag erteilt die Entlastung gemäß Art. 88 Abs. 3 LKrO für: 
 

1) die Jahresrechnung des Landkreises Amberg-Sulzbach für das Jahr 2016, 
 

2) die Jahresabschlüsse der Sondervermögen St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg 

und St. Johannes Klinik Auerbach für das Jahr 2016. 

 

Stellv. Landrat Hans Kummert gab nach Abschluss der Abstimmung den Sitzungsvorsitz wieder 

zurück an Landrat Richard Reisinger. 

 

 

45. Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in Privatrechtsform 
 gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO 

 

Beschluss mit allen Stimmen: 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen: 

 

Der Kreistag nimmt gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO Kenntnis vom Bericht über die Beteiligungen des 

Landkreises an Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts im Jahr 2018. Der Bericht wird 

zum Bestandteil der Sitzungsniederschrift erklärt. 

 

 

B) Nichtöffentlicher Teil 
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'()*+,-).,/01)20)34)0.,5.1,-)2,62()278,-5),6225*3190:8,-5),;)245)190:8,-5),/01)23<=190:,
90-,;)2(<=190:,>?0,@44?75=5)0,A50.7).?0-)2),B94,C)125)7,)50).,6D5.1)0B:2E0-)2B)01294.,
50,-)2,F1<-1,F9=B7<*3�G?.)07)2:,90-,-)4,H<0-+2)5.,I47)2:�F9=B7<*3J8,.?(5),-5),627250�
:90:,>?0,K5)0.1=)5.190:)0,LE2,6D5.1)0B:2E0-)2M,K5),N).)==.*3<L1,)2LE==1,-)40<*3,-5),I9L:<�
7),-)2,C).51B:).)==.*3<L1,LE2,-<.,N2E0-)2B)01294,I47)2:�F9=B7<*3M,K)2,C)125)7,-).,N2E0�
-)2B)01294.,(52-,.)51,-)4,OPM,Q<09<2,ROOS,-92*3,-<.,:)4)50.<4),T?4490<=901)20)34)0,
UV)*30?=?:5)�,90-,N2E0-)2B)01294,I47)2:�F9=B7<*3,:T/W,(<32:)0?44)0M,N)(X3212X:)2,
.50-,-5),F1<-1,F9=B7<*3�G?.)07)2:,90-,-)2,H<0-+2)5.,I47)2:�F9=B7<*3M,K)2,YLL)01=5*3),
'()*+,-).,N2E0-)2B)01294.,(52-,-<-92*3,)2LE==18,-<..,6D5.1)0B:2E0-)20,90-,Z90:)0,/01)2�
0)34)20,-92*3,C)2<190:,90-,/01)2.1E1B90:,50,<==)0,/01)20)34)0.L2<:)08,T?01<+1>)24511�
=90:)0,B9,(5*315:)0,65025*3190:)08,C)2)51.1)==90:,>?0,GX94=5*3+)51)0,90-,N)4)50.*3<L1.�
)5025*3190:)08,B)012<=)0,F)2>5*)=)5.190:)0,90-,64[L<0:.�8,F*32)57�,90-,V)=)L?0-5)0.1),-5),
F1<21[3<.),)2=)5*31)21,90-,-5),\7)2=)7)0.*3<0*)0,)23)7=5*3,:).1)5:)21,()2-)0M,
K<.,N).<413<0-+<[51<=,7)12X:1,]�̂_̂�̀̀ _a]]�b,90-,(<2,B94,cPM,K)B)47)2,ROPd,<9L,L?=�
:)0-),T?44<0-515.1)0,>)21)5=1e,
,

����������� f� �&����b f� �&����g
F1<-1,F9=B7<*3�G?.)07)2: �dSMhd�8ii,j ki8hkl

H<0-+2)5.,I47)2:�F9=B7<*3 kOhMOcc8�O,j cR8i�l
F[<2+<..),I47)2:�F9=B7<*3 PkOMiO�8RS,j PP8RRl

m<D,I5*3)2,N47n,o,p? SiMihc8Sd,j i8PRl

G<5LL)5.)07<0+,F9=B7<*3qn<307<*3,)N ROMk�P8id,j P8icl

n)22,N)2?=-,K54<*B)+ P�Mccd8Si,j P8RRl

@nT,G):)0.792: RM��i8ki,j O8ROl
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@nT,G):)0.792:s,

RM��i8kis,O8ROl�

G<5LL)5.)07<0+,

F9=B7<*3qn<307<*3,

)Ns,

ROMk�P8id,j,s,P8icl�
n)22,N)2?=-,K54<*B)+Ms,

P�Mccd8Si,j,s,P8RRl
m<D,I5*3)2,N47n,o,

p?s,

SiMihc8Sd,j,s,i8PRl�

F[<2+<..),I47)2:�

F9=B7<*3s,

PkOMiO�8RS,j,s,PP8RRl
F1<-1,F9=B7<*3�

G?.)07)2:s,

�dSMhd�8ii,j,s,ki8hkl�t�������������&$
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